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1. Allgemeines 
1.1. Allen aktuellen und zukün igen Lieferungen und Dienstleistungen liegen diese Bedingungen sowie etwaige 
gesonderte vertragliche Vereinbarungen zu Grunde, bis sie durch aktuellere Bedingungen ersetzt werden. 
Abweichende Einkaufsbedingungen des Bestellers werden auch durch Au ragsannahme nicht Vertragsinhalt. 
Ein Vertrag kommt – mangels besonderer Vereinbarung – mit der Au ragsbestä gung des Lieferers zustande. 
Telefonische Bestellungen werden in Tex orm bestä gt. 
 
1.2. Der Lieferer behält sich an Mustern, Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und ähnlichen Informa onen 
körperlicher und unkörperlicher Art – auch in elektronischer Form – Eigentums- und Urheberrechte vor; sie 
dürfen Dri en nicht, bzw. nur mit Zus mmung des Lieferers, zugänglich gemacht werden.  
 
2. Preise und Zahlungsbedingungen   
2.1. Preise 
Die Preise gelten mangels besonderer Vereinbarung ab Werk, ausschließlich Verladung, Verpackung und 
Transportversicherung. Erhöhen sich in der Zeit von mehr als 2 Monaten ab Vertragsschluss einzelne Preise des 
Materials, der Waren oder einzelner Komponenten, ist der Lieferer berech gt, wenn die Erhöhung mehr als 
10% beträgt, 50 % der Erhöhung an den Besteller weiter zu berechnen. Die Erhöhung ist nach Aufforderung 
durch den Lieferer nachzuweisen. 
 
2.2. Bes mmungen für Maschinen/Vorrichtungen 
Mangels besonderer Vereinbarung ist die Zahlung ohne jeden Abzug auf das Konto des Lieferers zu leisten, und 
zwar:  

- 30 % nach Au ragserteilung und Au ragseingang, 
- 30 % nach Konstruk onsabnahme, 
- 30 % nach Vorabnahme im Hause Ortmeier und 
- 10 %  nach Lieferung, Inbetriebnahme und Abnahme. 

Die Zahlungen erfolgen innerhalb von 5 Arbeitstagen, nachdem dem Besteller die Rechnung zugegangen ist. 
 
2.3. Bes mmungen für Lieferungen von Kleinteilen und Dienstleistungen 
2.3.1. Die vom Au ragnehmer in Rechnung gestellte Vergütung berechnet sich, soweit nichts anderes schri lich 
vereinbart wurde, nach dem Angebot / Au rag oder bei Dienstleistungen nach dem geleisteten Aufwand, der 
nach Regiebericht abgerechnet wird.  
2.3.2. Verwendete Teile, Materialien und Sonderleistungen sowie zu vergütende Reise- und 
Unterbringungskosten für das Servicepersonal des Au ragnehmers sind in der Rechnung jeweils gesondert 
auszuweisen. Wird die Serviceleistung aufgrund eines verbindlichen Kostenvoranschlages ausgeführt, so genügt 
eine Bezugnahme auf den Kostenvoranschlag, wobei nur Abweichungen im Leistungsumfang besonders 
aufzuführen sind. 
 
2.4. Das Recht, Zahlungen zurückzuhalten steht dem Besteller nur insoweit zu, als seine Gegenansprüche 
unbestri en oder rechtskrä ig festgestellt sind.  
 
2.5. Das Recht des Bestellers, mit Gegenansprüchen aus anderen Rechtsverhältnissen aufzurechnen, steht ihm 
nur insoweit zu, als sie unbestri en oder rechtskrä ig festgestellt sind.  
 
2.6. Zu den Preisen kommt die Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe hinzu.  
 
3. Lieferzeit, Lieferverzögerung  
3.1. Die Lieferzeit ergibt sich aus den Vereinbarungen der Vertragsparteien. Ihre Einhaltung durch den Lieferer 
setzt voraus, dass alle kaufmännischen und technischen Fragen zwischen den Vertragsparteien geklärt sind und 
der Besteller alle ihm obliegenden Verpflichtungen, wie z.B. Beibringung der erforderlichen behördlichen 
Bescheinigung oder Genehmigung oder die Leistung einer Anzahlung erfüllt hat. Ist dies nicht der Fall, so 
verlängert sich die Lieferzeit angemessen. Dies gilt nicht, soweit der Lieferer die Verzögerung zu vertreten hat.  
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3.2. Sofern der Lieferer verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die der Lieferer nicht zu vertreten hat, nicht 
einhalten kann (Nichtverfügbarkeit oder spätere Verfügbarkeit der Leistung), wird der Lieferer den Besteller 
hierüber unverzüglich informieren und gleichzei g die voraussichtliche, neue Lieferfrist mi eilen. Diese 
Lieferfrist kann erneut aus den oben aufgeführten Gründen verschoben werden. Ist die Leistung auch innerhalb 
der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, ist der Lieferer berech gt, ganz oder teilweise vom Vertrag 
zurückzutreten; bereits erbrachte Gegenleistungen des Bestellers werden unverzüglich ersta et. Als Fall der 
Nichtverfügbarkeit der Leistung in diesem Sinne gilt insbesondere die nicht rechtzei ge Selbstbelieferung durch 
Zulieferer, wenn ein kongruentes Deckungsgeschä  abgeschlossen wurde, weder den Lieferer noch dessen 
Zulieferer ein Verschulden tri  oder der Lieferer im Einzelfall zur Beschaffung nicht verpflichtet ist.  
 
3.3. Der Eintri  des Lieferverzugs bes mmt sich nach den gesetzlichen Vorschri en. In jedem Fall ist jedoch 
eine Mahnung durch den Besteller erforderlich. Gerät der Lieferer in Lieferverzug und erwächst dem Besteller 
hieraus ein Schaden, so kann der Besteller pauschalierten Ersatz seines Verzugsschadens verlangen. Die 
Schadenspauschale beträgt für jede vollendete Kalenderwoche des Verzugs 0,5 % des Ne opreises (Lieferwert), 
insgesamt jedoch höchstens 5 % des Werts desjenigen Teils der Gesamtlieferung, der infolge der Verspätung 
nicht rechtzei g oder nicht vertragsgemäß genutzt werden kann. Dem Lieferer bleibt der Nachweis vorbehalten, 
dass dem Besteller gar kein Schaden oder nur ein wesentlich geringerer Schaden als vorstehende Pauschale 
entstanden ist.  
 
3.4. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn die Versandbereitscha  gemeldet ist. Dies gilt auch, falls eine Abnahme 
zu erfolgen hat.  
 
3.5. Bei vom Besteller erteilten Zusatz- und Erweiterungsau rägen oder bei notwendigen zusätzlichen Liefer- / 
Reparatur- / Serviceleistungen verlängert sich die Liefer- / Reparatur- / Servicefrist entsprechend.  
 
3.6. Ist die Nichteinhaltung der verbindlichen Liefer-/ Reparatur- / Servicefrist auf höhere Gewalt, auf 
Arbeitskämpfe oder sons ge Ereignisse, die außerhalb des Einflussbereiches des Au ragnehmers liegen, 
zurückzuführen, so verlängert sich die Liefer- / Reparatur- / Servicefrist entsprechend.  
 
3.7. Kommt der Besteller in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwirkungshandlung oder verzögert sich die 
Lieferung aus anderen, vom Besteller zu vertretenden Gründen, so ist der Lieferer berech gt, Ersatz des hieraus 
entstehenden Schadens einschließlich Mehraufwendungen (z.B. Lagerkosten) zu verlangen. Für Lagerkosten 
wird eine pauschale Entschädigung in Höhe von bis zu € 250,00/Kalendertag, beginnend 14 Tage nach 
Mi eilung der Versandbereitscha  der Teile / Maschine berechnet. Der Lieferer kann einen höheren 
Schadensersatz fordern. Ist die Nichteinhaltung der Lieferzeit auf höhere Gewalt, auf Arbeitskämpfe oder 
sons ge Ereignisse, die außerhalb des Einflussbereichs des Lieferers liegen, zurückzuführen, so verlängert sich 
die Lieferzeit angemessen. Der Lieferer wird dem Besteller den Beginn und das Ende derar ger Umstände 
baldmöglichst mi eilen.  
 
3.8. Weitere Ansprüche aus Lieferverzug gegen den Lieferer bes mmen sich ausschließlich nach Ziff. 7.2. dieser 
Bedingungen.  
 
4. Gefahrübergang, Inbetriebnahme, Abnahme, Leistungen durch Dri e  
4.1. Bedingungen für Maschinen/Vorrichtungen 
4.1.1. Die Gefahr geht auf den Besteller über, wenn der Liefergegenstand zur Verladung übergeben wird und 
zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder der Lieferer noch andere Leistungen, z.B. die 
Versandkosten oder Anlieferung und Aufstellung übernommen hat. Eine etwa vereinbarte Abnahme muss 
unverzüglich zum Abnahmetermin, hilfsweise nach der Meldung des Lieferers über die Abnahmebereitscha  
durchgeführt werden. Der Besteller darf die Abnahme bei Vorliegen eines nicht wesentlichen Mangels nicht 
verweigern.  
4.1.2. Der Lieferer darf die Forderung an seinen Finanzierungspartner abtreten. Der Finanzierungspartner als 
Forderungsinhaber ist berech gt, einen von ihm benannten Dri en die Inbetriebnahme einer gelieferten 
Maschine durchführen zu lassen, wenn dies aus seiner Sicht erforderlich ist, um die abgetretene Forderung 
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realisieren zu können. Der Besteller kann den Dri en unverzüglich aus wich gem Grund (z.B. mangelnde 
fachliche Eignung) ablehnen. Ansonsten erfolgt die Inbetriebnahme durch den Dri en.  
4.1.3. Verzögert sich oder unterbleibt der Versand bzw. die Abnahme infolge von Umständen, die dem Lieferer 
nicht zuzurechnen sind, geht die Gefahr vom Tage der Meldung der Versand- bzw. Abnahmebereitscha  auf den 
Besteller über. Der Lieferer verpflichtet sich, auf Kosten des Bestellers die Versicherungen abzuschließen, die 
dieser verlangt.  
 
4.2. Abnahme von Kleinteilen und Dienstleistungen  
4.2.1. Der Besteller verpflichtet sich zur Abnahme der Serviceleistungen, sobald ihm deren Beendigung 
angezeigt worden ist oder eine im Einzelfall vertraglich vorgesehene Erprobung des Reparatur- / 
Servicegegenstandes sta gefunden hat. Erweist sich die Reparatur- / Serviceleistung als nicht vertragsgemäß, 
so ist der Au ragnehmer zur Besei gung des Mangels verpflichtet. Dies gilt nicht, wenn der Mangel für die 
Interessen des Bestellers unerheblich ist oder auf einem Umstand beruht, der dem Besteller zuzurechnen ist. 
Liegt nicht ein wesentlicher Mangel vor, so kann der Besteller die Abnahme nicht verweigern.  
4.2.2. Verzögert sich die Abnahme ohne Verschulden des Au ragnehmers, so gilt die Abnahme nach Ablauf von 
2 Wochen seit Anzeige der Beendigung der Reparatur-/Serviceleistung, spätestens mit Inbetriebnahme der 
Maschine oder des Gerätes, als erfolgt.  
4.2.3. Mit der Abnahme der Reparatur- / Serviceleistung en ällt die Ha ung des Au ragnehmers für 
erkennbare Mängel, soweit sich der Besteller nicht die Geltendmachung eines bes mmten Mangels 
vorbehalten hat. 
 
4.3. Teillieferungen sind zulässig, soweit für den Besteller zumutbar.  
 
5. Eigentumsvorbehalt  
5.1. Der Lieferer behält sich das Eigentum an dem Liefergegenstand bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem 
Liefer- / Servicevertrag vor. Sind Montageleistungen zu erbringen, geht das Eigentum an dem Liefergegenstand 
erst nach Eingang des Montageentgelts bzw. auch des Teils der Zahlung, der der Montageleistung entspricht, 
auf den Besteller über.  
 
5.2. Der Lieferer ist berech gt, den Liefergegenstand auf Kosten des Bestellers gegen Diebstahl, Bruch-, Feuer-, 
Wasser- und sons ge Schäden zu versichern, sofern nicht der Besteller selbst die Versicherung nachweislich 
abgeschlossen hat.  
 
5.3. Der Besteller darf den Liefergegenstand nur mit vorheriger schri licher Zus mmung des Lieferers 
veräußern, verpfänden oder zur Sicherung übereignen. Bei Pfändungen sowie Beschlagnahme oder sons gen 
Verfügungen durch Dri e hat er den Lieferer unverzüglich davon zu benachrich gen.  
 
5.4. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Nichtzahlung trotz Fälligkeit, ist der 
Lieferer berech gt, nach den gesetzlichen Vorschri en vom Vertrag zurückzutreten und den Liefergegenstand 
aufgrund des Eigentumsvorbehalts und des Rücktri s heraus zu verlangen. Die Geltendmachung des 
Eigentumsvorbehalts sowie die Pfändung des Liefergegenstandes durch den Lieferer gelten nicht als Rücktri  
vom Vertrag.  
 
5.5. Falls der Besteller den Liefergegenstand im ordentlichen Geschä sgang weiterverkau , tri  der Besteller 
bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungs-Endbetrages (einschließlich MwSt.) ab, die ihm aus der 
Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dri e erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob der 
Liefergegenstand ohne oder nach Verarbeitung weiterverkau  worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung 
bleibt der Besteller auch nach der Abtretung ermäch gt. Die Befugnis des Lieferers, die Forderung selbst 
einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Der Lieferer verpflichtet sich jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, 
solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in 
Zahlungsverzug ist und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder 
Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, kann der Lieferer verlangen, dass der Besteller dem Lieferer 
die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben 
macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dri en) die Abtretung mi eilt.  
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5.6. Die Verarbeitung oder Umbildung des Liefergegenstandes durch den Besteller wird stets für den Lieferer 
vorgenommen. Wird der Liefergegenstand mit anderen, nicht dem Lieferer gehörenden Gegenständen 
verarbeitet, so erwirbt der Lieferer das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes des 
Liefergegenstandes zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch die 
Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für den unter Vorbehalt gelieferten 
Liefergegenstand.  
 
5.7. Wird der Liefergegenstand mit anderen, dem Lieferer nicht gehörenden Gegenständen untrennbar 
vermischt, so erwirbt der Lieferer das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes des 
Liefergegenstandes zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die 
Vermischung in der Weise, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, 
dass der Besteller dem Lieferer anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Besteller verwahrt das so entstandene 
Alleineigentum oder Miteigentum für den Lieferer.  
 
5.8. Der Besteller tri  dem Lieferer die Forderungen zur Sicherung der Forderung des Lieferers ab, die durch die 
Verbindung des Liefergegenstandes mit einem Grundstück gegen einen Dri en erwachsen. 
  
5.9. Der Lieferer verpflichtet sich, die ihm zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers insoweit 
freizugeben, als der Wert der Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 20% übersteigt. Die 
Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt dem Lieferer.  
 
5.10. Der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens berech gt den Lieferer, vom Vertrag zurückzutreten und 
die sofor ge Rückgabe des Liefergegenstandes zu verlangen.  
 
 
6. Gewährleistung  
Die Gewährleistung für Sach- und Rechtsmängel der Lieferung leistet der Lieferer unter Ausschluss weiterer 
Ansprüche – vorbehaltlich Ziff. 7 –wie folgt:  
 
6.1. Sachmängel neuer Liefergegenstände, Ersatzteillieferungen und Dienstleistungen 
6.1.1. Die Gewährleistung richtet sich nach den gesetzlichen Bes mmungen, soweit nicht anders geregelt. Ein 
Mangel ist dem Lieferer unverzüglich in Tex orm anzuzeigen. Der Lieferer kann nach seiner Wahl nachbessern 
oder neu liefern. Ersetzte Teile werden Eigentum des Lieferers. Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate. 
6.1.2. Zur Vornahme aller dem Lieferer notwendig erscheinenden Nachbesserungen und Ersatzlieferungen hat 
der Besteller dem Lieferer Zutri  zu der Anlage zu verschaffen und die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu 
geben; andernfalls ist der Lieferer von der Verpflichtung zur Besei gung des Mangels und der Ha ung für die 
daraus entstehenden Folgen befreit.  
6.1.3. Der Lieferer trägt – soweit sich die Beanstandung als berech gt herausstellt – die zum Zwecke der 
Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, soweit hierdurch keine unverhältnismäßige Belastung des 
Lieferers eintri . Verbringt der Besteller den Liefergegenstand ganz oder teilweise von einem vertraglich 
vereinbarten Aufstellungsort an einen dri en Ort, so trägt der Besteller die hieraus etwa resul erenden 
Mehrkosten, insbesondere alle etwa anfallenden weiteren Reise- und Transportkosten des Lieferers.  
6.1.4. Bei berech gter Beanstandung trägt der Lieferer die zur Mängelbesei gung erforderlichen Kosten, soweit 
hierdurch keine unverhältnismäßige Belastung des Lieferers eintri .  
6.1.5. Liegt nur ein unerheblicher Mangel vor, steht dem Besteller lediglich ein Recht zur Minderung des 
Vertragspreises zu. Das Recht auf Minderung des Vertragspreises bleibt ansonsten ausgeschlossen.  
6.1.6. Weitere Ansprüche bes mmen sich ausschließlich nach Ziff. 7.2. dieser Bedingungen.  
6.1.7. Keine Gewährleistung wird insbesondere in folgenden Fällen übernommen:  
• Ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung,  
• fehlerha e Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Besteller oder Dri e,  
• natürliche Abnutzung, insb. bei Verschleißteilen 
• fehlerha e oder nachlässige Behandlung,  
• nicht ordnungsgemäße Wartung der mangelha en Teile, 
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• ungeeignete Betriebsmi el,  
• Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder Bedienung der Anlage durch nicht eingewiesene Mitarbeiter,  
• ungeeignete Grundkonstruk on,  
• ungeeigneter Baugrund,  
• chemische, elektrochemische oder elektrische Einflüsse – soweit sie nicht vom Lieferer zu verantworten sind.  
6.1.8. Bessert der Besteller oder ein Dri er unsachgemäß nach, besteht keine Ha ung des Lieferers für die 
daraus entstehenden Folgen. Gleiches gilt für ohne vorherige Zus mmung des Lieferers vorgenommene 
Änderungen des Liefergegenstandes.  
 
6.2. Sonderregelung für Sachmängel gebrauchter Liefergegenstände und Ersatzteillieferungen 
6.2.1. Abweichend von vorstehenden Regelungen ist die Gewährleistung für Sachmängel gebrauchter 
Liefergegenstände ausgeschlossen. Dies gilt nicht im Falle eines arglis g verschwiegenen Mangels oder der 
Verletzung einer Garan e. Im Übrigen bleiben auch bei der Lieferung gebrauchter Gegenstände die 
vertraglichen Ansprüche des Bestellers, ausschließlich der Gewährleistungsrechte, unberührt.  
6.2.2. Vereinbaren Lieferer und Besteller im Einzelfall abweichend von vorstehender Ziff. 6.2.1. eine 
Gewährleistung für einen gebrauchten Liefergegenstand, gelten die Regelungen der Ziff. 6.1.1. bis 6.1.8. 
entsprechend mit der Maßgabe, dass die Gewährleistungsfrist 6 Monate beträgt. 
 
6.3. Sonderregelung für Kosten bei durch Besteller zu vertretenen Mängeln und Besei gung durch Lieferer 
Hat der Besteller die Besei gung von Mängeln verlangt und der Lieferer stellt bei der Besei gung fest, dass die 
Mängel weder bei Gefahrübergang bestanden, noch in seinen Verantwortungsbereich fallen, da Gründe gem. 
6.1.7. oder andere nicht zur Nacherfüllung verpflichtende Gründe vorliegen, hat der Besteller die Kosten in 
voller Höhe zu tragen. Die Regelung des 2.3. kommt zur Anwendung. 
 
6.4. Rechtsmängel  
6.4.1. Führt die Benutzung des Liefergegenstandes zur Verletzung von gewerblichen Schutzrechten oder 
Urheberrechten im Inland, wird der Lieferer auf seine Kosten dem Besteller grundsätzlich das Recht zum 
weiteren Gebrauch verschaffen oder den Liefergegenstand in für den Besteller zumutbarer Weise derart 
modifizieren, dass die Schutzrechtsverletzung nicht mehr besteht. Ist dies zu wirtscha lich angemessenen 
Bedingungen oder in angemessener Frist nicht möglich, ist der Besteller zum Rücktri  vom Vertrag berech gt. 
Unter den genannten Voraussetzungen steht auch dem Lieferer ein Recht zum Rücktri  vom Vertrag zu. 
Darüber hinaus wird der Lieferer den Besteller von unbestri enen oder rechtskrä ig festgestellten Ansprüchen 
der betreffenden Schutzrechtsinhaber freistellen.  
6.4.2. Die in Ziff. 6.4.1 genannten Verpflichtungen des Lieferers sind vorbehaltlich der Ziff. 7.2 für den Fall der 
Schutz- oder Urheberrechtsverletzung abschließend. Sie bestehen nur, wenn  
• der Besteller den Lieferer unverzüglich von geltend gemachten Schutz- oder Urheberrechtsverletzungen 
unterrichtet,  
• der Besteller den Lieferer in angemessenem Umfang bei der Abwehr der geltend gemachten Ansprüche 
unterstützt bzw. dem Lieferer die Durchführung der Modifizierungsmaßnahmen gem. Ziff. 6.4.1. ermöglicht,  
• dem Lieferer alle Abwehrmaßnahmen einschließlich außergerichtlicher Regelungen vorbehalten bleiben,  
• der Rechtsmangel nicht auf einer Anweisung des Bestellers beruht und  
• die Rechtsverletzung nicht dadurch verursacht wurde, dass der Besteller den Liefergegenstand eigenmäch g 
geändert oder in nicht vertragsgemäßer Weise verwendet hat.  
 
7. Ha ung  
7.1. Wenn der Liefergegenstand durch Verschulden des Lieferers infolge unterlassener oder fehlerha er 
Ausführung von vor- oder nachvertraglich erfolgten Vorschlägen und Beratungen oder durch die Verletzung 
anderer vertraglicher Nebenverpflichtungen – insbesondere Anleitung zur Bedienung und Wartung des 
Liefergegenstandes – vom Besteller nicht vertragsgemäß verwendet werden kann, gelten unter Ausschluss 
weiterer Ansprüche des Bestellers die Regelungen der Ziff. 6.1./6.2. und 7.2. entsprechend.  
 
7.2. Für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, ha et der Lieferer – aus welchen 
Rechtsgründen auch immer – nur 
• bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit,  
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Pers.haftender Gesellschafter: Burghard Verwaltungs GmbH  
Amtsgericht MM, HRB 11727 

Sitz der Gesellschaft: Neuburg OT Langenhaslach,  
Geschäftsführer: Doris Burghard, Michael Burghard, Ramona Burghard 
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• bei schuldha er Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit,  
• bei Mängeln, die er arglis g verschwiegen oder deren Abwesenheit er garan ert hat,  
• bei Mängeln des Liefergegenstandes, soweit nach Produktha ungsgesetz für Personen- oder Sachschäden an 
privat genutzten Gegenständen geha et wird. Bei schuldha er Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ha et 
der Lieferer auch bei leichter Fahrlässigkeit, allerdings begrenzt auf den vertragstypischen, vernün igerweise 
vorhersehbaren Schaden. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. 
 
8. Verjährung  
Alle Ansprüche des Bestellers – aus welchen Rechtsgründen auch immer – verjähren, soweit die Verjährung 
nicht ausgeschlossen oder abweichend geregelt ist, in 12 Monaten. Dies gilt auch für die Verjährung von 
Rückgriffsansprüchen in der Lieferke e gem. § 445b Abs. 1 BGB, sofern der Vertrag in dieser Lieferke e kein 
Verbrauchsgüterkauf ist. Die Ablau emmung aus § 445b Abs. 2 BGB bleibt unberührt. Für vorsätzliches oder 
arglis ges Verhalten sowie bei Ansprüchen nach dem Produktha ungsgesetz gelten die gesetzlichen Fristen. Sie 
gelten auch für Mängel eines Bauwerks oder für Liefergegenstände, die entsprechend ihrer üblichen 
Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet wurden und dessen Mangelha igkeit verursacht haben.  
 
9. So warenutzung  
Soweit im Liefergegenstand So ware enthalten ist, wird dem Besteller ein nicht ausschließliches Recht 
eingeräumt, die gelieferte Sache einschließlich ihrer Dokumenta on zu nutzen. Sie wird zur Verwendung auf 
den dafür bes mmten Liefergegenstand überlassen. Eine Nutzung der So ware auf mehr als einem System ist 
untersagt. Der Besteller darf die So ware nur im gesetzlich zulässigen Umfang (§ 69 a ff. UrhG) vervielfäl gen, 
überarbeiten, übersetzen oder von dem Objektcode in den Quellcode umwandeln. Der Besteller verpflichtet 
sich, Herstellerangaben – insbesondere Copyright-Vermerke – nicht zu en ernen oder ohne vorherige 
ausdrückliche Zus mmung des Lieferers zu verändern. Alle sons gen Rechte an der So ware und den 
Dokumenta onen einschließlich der Kopien bleiben beim Lieferer bzw. beim So warelieferanten. Die Vergabe 
von Unterlizenzen ist nicht zulässig.  
 
10. Anwendbares Recht, Gerichtsstand  
10.1. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Lieferer und dem Besteller gilt ausschließlich das für die 
Rechtsbeziehung inländischer Parteien untereinander maßgebliche Recht der Bundesrepublik Deutschland. UN 
Kaufrecht wird ausgeschlossen. 
 
10.2. Gerichtsstand ist das für den Sitz des Lieferers zuständige Gericht. Der Lieferer ist jedoch berech gt, am 
Hauptsitz des Bestellers Klage zu erheben. 
 
 
 


